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Vereinbarung über die Nutzung von Bildern/Logos 

 

 

Zwischen der 

 

Idee-Exclusiv GmbH 

Am Brunnstein 1 

82481 Mittenwald, Deutschland 

(im Folgenden „Lieferant“ genannt) 

 

und (im Folgenden „Verwender“ genannt) 

 

Firmenname:  ______________________ Ansprechperson:  ______________________ 

Straße:  ______________________ E-Mail:   ______________________ 

Plz, Ort:  ______________________ Land:   ______________________ 

 

Der Lieferant stellt an dem Verwender kostenlos ausgewählte Fotos/Bilder/Logos in Form elektronischer Bilddateien 

zur Verfügung. Der Lieferant ist Inhaber sämtlicher Nutzungsrechte an diesen Bildern. Der Verwender erklärt, dass 

er die Nutzungsbedingungen gelesen hat und mit selbigen einverstanden ist. 

 

Für die Verwendung der Bilder gelten die folgenden Bestimmungen: 

 

1) Der Verwender erlangt ein einfaches Nutzungsrecht zur Verbreitung/Veröffentlichung der Fotos/Bilder über 

folgende Kommunikationskanäle: 

- Printmedien (Flyer, Zeitungswerbung, Produktkataloge) 

- Onlinemedien (eigene Website, E-Mail, Online-Katalog, Online-Verkaufsshop, soziale Medien wie Facebook 

etc.) 

- Sonstige digitale Medien (Fernsehen, Newsletter, Apps) 

 

2) Die Nutzung ist ausschließlich im Rahmen folgender Zwecke möglich und zulässig: 

- Bewerbung von Angeboten und Leistungen des eigenen Gewerbebetriebes im Zusammenhang mit 

Produkten des Lieferanten 

- Ankündigung und Bewerbung von Events/Veranstaltungen/Ausstellungen im mit Produkten des Lieferanten 

- Bewerbung von Angeboten und Leistungen des Lieferanten 

 

3) Die Nutzung der Fotos/Bilder/Logos für andere als die genannten Zwecke sowie die Weitergabe an Dritte 

(insbesondere an Plattformen wie Amazon, Ebay und Ähnliche, welche keine Schutzrechte akzeptieren) ist nicht 

gestattet. Sollten angesichts zweckwidriger Nutzung Ansprüche Dritter an den Lieferanten herangetragen werden, 

stellt der Verwender den Lieferanten bereits jetzt von diesen ausdrücklich frei. Die Freistellung umfasst auch die 

Kosten anwaltlicher Rechtsverfolgung zur Abwehr derartiger Ansprüche. 
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4) Bei den Bildwerken handelt es sich um urheberrechtlich geschützte Werke. Es ist daher nicht gestattet, die Bilder 

zu verfremden oder zu verfälschen, z. B. durch Abzeichnen, Nachfotografieren, Fotocomposing sowie sonstige 

Veränderungen auf fotomechanischem oder digitalem Wege. Ausnahme: Größe oder Freistellung. 

 

5) Die Nutzungserlaubnis erlischt automatisch, wenn die Kooperationspartnerschaft bzw. die vertragliche Beziehung 

mit dem Lieferanten endet. Bestehen Zweifel an der konformen Nutzung der Fotos/Bilder ist der Lieferant berechtigt, 

die Nutzungserlaubnis jederzeit und mit sofortiger Wirkung zu entziehen. Eine Begründung über die Entziehung der 

Nutzungserlaubnis bedarf es im Einzelfall nicht. 

 

Erlischt die Nutzungserlaubnis oder wird diese nachträglich entzogen, hat der Verwender die Fotos/Bilder 

unaufgefordert umgehend aus allen Kommunikationsmedien zu entfernen. Andernfalls ist der Lieferant berechtigt, 

den Verwender entgeltpflichtig zur Unterlassung aufzufordern. 

 

Für bereits gedruckte Materialien gewährt der Lieferant dem Verwender eine Aufbrauchfrist von max. 6 Monaten ab 

Erlöschen bzw. Entzug der Nutzungserlaubnis. 

 

6) Es gilt ausschließlich Deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand bei etwaigen Streitigkeiten ist der Sitz des 

Lieferanten. 

 

7) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein bzw nach Vertragsabschluss 

unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. An 

die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare 

Regelung treten, derenWirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommt, die die Vertragsparteien mit 

der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Firmenmäßige Zeichnung (Stempel, Unterschrift 


